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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 26, Juni 2019

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung - Genehmigung einer
E rgö nzu n gsverord n u n g :

d) betreffend die Einrichtung eines Zufqhftsverbotes,
oußer ftir den Ortsverkehr, in der Eschergosse

DER STADTRAI

Noch Kenntnisnohme der Anregung von Anwohnern der Eschergosse, wonoch diese
um Anbringung eines Sockgossenschildes sowie einer Verkehrsberuhigung in der
Eschergosse bitten;

ln Anbetrocht doss viele Verkehrsteilnehmer in dieser recht schmolen Stroße
durchfohren, um einen Porkplotz zu finden;

ln Anbetrochl doss es sich in der Eschergosse um eine Sockgosse hondelt wonoch
ein Durchgongsverkehr nicht möglich ist

ln Anbetrocht doss es sich empfiehlt die Einrichtung eines Zufohrtsverbotes oußer
für den Ortsverkehr, in der Eschergosse einzurichten, so doss sich der Verkehr in der
Sockgosse beruhigt;

Noch Kenntnisnohme des vorherigen positiven Gutochtens der zustöndigen
Beomten des öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur vom 01.06.2019
sowie der Polizei;

Aufgru nd des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Geseües über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitotsousschuss,

beschließt
einstimmig,

die Einrichtung eines Zufohrtsverbotes, oußer für den Ortsverkehr, in der
Eschergosse zu genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter
Anwendu ng folgender Artikel entsprechend onzupossen:

Verteilen
J, BREUER

G. DENEFFE
H. MIESSEN

Protokollbuch



Artikel 1:

ln der Eschergosse wird ein Zufohrtsverbot qußerfür den Ortsverkehr, eingerichtet

Artikel 2:
Eine Beschilderung vom Typ C3 mit Zuso? vom Typ lV mit dem Vermerk ,,Außer
Ortsverkehr - Except6 circulotion locole" der ollgemeinen Stroßenverkehrsordnung
wird on den in Froge kommenden Stellen ongebrocht

Artikel 3:
Die vorgeschriebenen Stroßenverkehrszeichen sind ordnungsgemöß ou2ustellen.

Artikel 4:
Zuwiderhondlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit gewöhnlichen
Polizeistrofen geohnde[ insofern dos Gesetz keine onderen Strofen vorsieht

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Offentlichen Dienstes
der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Geme i ndedekretes ve roffentl ic ht
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